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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) stehen im Intranet des Landes NW zur 
Verfügung. 

Im Ministerium für Inneres und Justiz ergibt sich der Zugang von 
der Homepage aus über das Befehlsfeld ,.Gesetze Erlasse". 

Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über "Externe 
Informationsangebote, Ressortühergreifende Informationen" und 
unter Landesrecht "Gesetz- und Verordnungshlatt". 

Die Gesetz- und Verordnungshlätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) werden auch im Internet angeboten. 

Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Ministerium für 
Inneres und Justiz NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) und dort 
über das Befehlsfeld "Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 
1998 auch als CD-ROM angeboten. 

Hinweis an die Bezieher der Ergänzungslieferungen SGV. NW. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung 
auf elektronische Arbeitsweise. Dies hat leider zur Folge, daß 
Ergänzungslieferungen zur SGV. NW. nur verzögert erstellt werden 
können. Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nach­
lieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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20320 
Berichtigung 

der Verordnung über die Gewährung 
von Prämien und Zulagen für hesondere 

Leistungen (Leistungs prämien-
und -zulagenverordnung - LPZVO) 

und der Verordnung über das 
leistungsabhängige Aufsteigen 

in den Grundgehaltsstufen 
(Leistungsstufenverordnung -LStuVO) 

vom 10. März 1998 (GV. NW. 1998 S. 204) 

1. In der Verordnung über die Gewährung von Prämien 
und Zulagen für besondere Leistungen ist in § 1 die 
Absatzmarkierung ,,(1)" zu streichen. 

2. Die Verordnung über das leistungsabhängige Aufstei­
gen in den Grundgehaltsstufen ist im Titelblatt und in 
der Überschrift wie folgt zu berichtigen: 

223 

Verordnung 
über das leistungsabhängige Aufsteigen 

in den Grundgehaltsstufen 
(Leistungsstufenverordnung - LStuVO) 

- GV. NW. 1998 S. 632. 

Verordnung 
üher die Ausbildung in der Sekundarstufe I 

(Ausbildungsordnung Sekundarstufe I - AO-S I) 
Vom 21. Oktober 1998 

Aufgrund des § 26b Schulverwaltungsgesetz (SchVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 1985 
(GV. NW. S. 155), zuletzt geändert durch Gesetze vom 
25. November 1997 (GV. NW. S. 426 und S. 430), wird mit 
Zustimmung des Ausschusses für Schule und Weiterbil­
dung des Landtags verordnet: 

Inhaltsübersicht 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Bildungsziele der Sekundarstufe I, Schulprogramm 

§ 2 Gliederung der Sekundarstufe I 

§ 3 Dauer der Ausbildung 

§ 4 Aufnahme 

§ 5 Wechsel der Schulform 

§ 6 Unterrichtsorganisation, Unterrichtsfächer, Stun-
dentafeln 

§ 7 Leistungsbewertung, Klassenarbeiten 

§ 8 Zeugnisse 

§ 9 Information und Beratung 

§ 10 Ergänzende Bestimmungen für behinderte Schüle­
rinnen und Schüler 

2. Abschnitt 
Erprobungsstufe 

§ 11 Ziel, Gliederung und Dauer 

§ 12 Wechsel der Schulform während der Erprobungs­
stufe 

§ 13 Abschluss der Erprobungsstufe 

3. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Hauptschule 

§ 14 Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht, 
Fachleistungsdifferenzierung 

4. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Realschule 

§ 15 Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht 

§ 16 Besondere Bestimmungen für die Aufbaurealschule 

5. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für das Gymnasium 

§ 17 Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht 

§ 18 Besondere Bestimmungen für das Aufbaugymna­
sium 

6. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Gesamtschule 

§ 19 Unterrichtsorganistion, Wahlpflichtunterricht, 
Fachleistungsdifferenzierung 

7. Abschnitt 
Allgemeine Versetzungsbestimmungen 

§ 20 Allgemeine Versetzungsbestimmungen 

§ 21 Allgemeine Versetzungsanforderungen 

§ 22 Nachprüfung, Zusatzprilfung 

§ 23 Wiederholung der Klassen 9 und 10 für den Erwerb 
eines Abschlusses oder einer Berechtigung 

8. Abschnitt 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

§ 24 Besondere Versetzungsbestimmungen für die 
Hauptschule 

§ 25 Besondere Versetzungshestimmungen für die Real­
schule 

§ 26 Besondere Versetzungsbestimmungen für das Gym­
nasium 

§ 27 Besondere Versetzungsbestimm ungen für die Ge­
samtschule 

9. Abschnitt 
Erwerb von Schulabschlüssen 

und Berechtigungen 

§ 28 Allgemeine Bestimmungen 

§ 29 Hauptschulabschluss 

§ 30 Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10-

§ 31 Sekundarabschluss I - Fachoberschulreife -

§ 32 Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober­
stufe 

10. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 33 Ergänzende Bestimmungen für Sonderschulen 

§ 34 Inkralttreten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Bildungsziele der Sekundarstufe I, 

Schulprogramm 

(1) Die Schulfonnen der Sekundarstufe I bauen auf der 
Grundschule auf. Auf der Grundlage des in der Landes­
verfassung und den Schulgesetzen vorgegebenen Bil­
dungs- und Erziehungsauftrages und im Rahmen der sich 
aus den Richtlinien und Lehrplänen ergebenden besonde­
ren Zielsetzungen der Schulformen haben sie die Auf­
gabe, den Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame 
Grundbildung zu vermitteln und sie zu befähigen, eine 
Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschuli­
sche allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge 
der Sekundarstufe II einzutreten. Die Schulformen bieten 
Bildungsmöglichkeiten an, die die Befähigungen und 
Neigungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler be­
rücksichtigen. 



Gesetz~ und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 45 vom 26. November 1998 633 

(2) Die Schulen legen auf der Grundlage ihres Bil­
dungs- und Erziehungsauftrags sowie im Rahmen der für 
sie geltenden Richtlinien und Lehrpläne die besonderen 
Zi~le, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer p~­
dagogischen Arbeit in einem Sch~lprogramm fest. SIe 
konkretisieren darin den allgememen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im Hinblick auf die spezifischen Vor­
aussetzungen und Merkmale ihrer Schülerschaft und die 
spezifischen Gegebenheiten der Schule und ihres regio­
nalen Umfeldes. Auf der Grundlage des Schulprogramms 
überprüfen die Schulen in regelmäßigen Abständen die 
Durchführung und den Erfolg ihrer Arbeit. 

§ 2 

Gliederung der Sekundarstufe I 

(1) Die Sekundarstufe 1 umfasst die Hauptschule, die 
Realschule und das Gymnasium bis Klasse 10 sowie die 
Gesamtschule bis Klasse 10 als integrierte Schulform. Die 
Aufbauform der Realschule und des Gymnasiums um­
fasst in der Sekundarstufe I die Klassen 7 bis 10. 

(2) In der Hauptschule, der Realschule und im Gymna­
sium werden jeweils die Klassen 5 und 6 als Erprobungs­
stufe geführt. 

§ 3 
Dauer der Ausbildung 

Die Ausbildung in der Sekundarstufe I dauert in der 
Regel sechs Jahre. Die Dauer k~nn um zwei Jah::e 
überschritten werden. Um ein weiteres Jahr kann Sle 
nach Entscheidung der Versetzungskonferenz überschrit­
ten werden, wenn die Gründe für die \Viederholung von 
der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind. 
Diese Fristen schließen die Verweildauer in der Erpro­
bungsstufe (§ 11 Abs. 3) ein. 

§4 
Aufnahme 

Die Aufnahme in die Klasse 5 einer Schule der 
Sekundarstufe I setzt grundsätzlich ein Versetzungszeug­
nis der bisher besuchten Grundschule oder einer Sonder­
schule, die nach den Richtlinien der Grundschule unter­
richtet, voraus. 

§ 5 
Wechsel der Schulfonn 

(1) Ein Wechsel der Schulfonn auf Antrag der Erzie­
hungsberechtigten ist bis zum Beginn der Klasse 9 
möglich. Die Klassenkonferenz in der Zusammensetzung 
der Versetzungskonferenz der abgebenden Schule trifft 
die Entscheidung über die Eignung für einen Wechsel ~n 
die gewünschte Schulform und in welcher Klasse die 
Schullaufbahn fortgesetzt werden kann. Der Wechsel 
kann in der Regel nur zum Beginn eines Schulhalbjahres 
erfolgen. 

(2) Voraussetzung für einen Wechsel zur Realschule, zur 
Aufbaurealschule, zum Gymnasium oder zum Aufbau­
gymnasium ist, dass aufgrund des bisherigen Leistungs­
bildes eine erfolgreiche Mitarbeit erwartet werden kann. 
Für einen Wechsel zum Gymnasium oder Aufbaugymna­
sium ist es zusätzlich erforderlich, dass die Schülerin 
oder der Schüler ab Klasse 7 am Unterricht in einer 
zweiten Fremdsprache teilgenommen hat. 

(3) Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler, die vom 
Gymnasium zur Realschule oder Hauptschule oder von 
der Realschule zur HauptsChule übergehen, werden in die 
nächsthöhere Klasse aufgenommen, wenn die Verset­
zungsbedingungen der aufnehmenden Schulfonn erfüllt 
sind; nicht ausreichende Leistungen in der z~eiten 
Fremdsprache bleiben unberücksichtigt, wenn sie m der 
aufnehmenden Schulform nicht fortgesetzt wird. 

(4) Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler, die in die 
Gesamtschule übergehen, werden in die nächsthöhere 
Klasse der Gesamtschule aufgenommen, wenn die Nicht­
versetzung auf nicht ausreichenden Leistungen in der 
zweiten Fremdsprache beruht, die nicht fortgeführt wird. 

(5) Bei einem Schulformwechsel kann zur Sicherung 
der Schullaufbahn nach Entscheidung durch die Schul­
aufsichtsbehörde von einzelnen Bestimmungen dieser 
Verordnung abgewichen werden. 

§ 6 
Unterrichtsorganisation, 

Unterrichtsfächer, Stundentafeln 

(1) Der Unterricht wird als Pilichtunterricht und als 
Wahlpflichtunterricht erteilt. 

(2) Pflichtunterricht ist der nach Wochen- oder J ahres­
stundenzahl und Fächern! Lernbereichen rur alle ver­
bindliche Unterricht. Wahlpflichtunterricht ist der nach 
Wochen- oder Jahresstundenzahl verbindliche, von der 
Schülerin oder dem Schüler im Rahmen des Angebots der 
Schule wählbare Unterricht, der entsprechend den indi­
viduellen Befähigungen und Neigungen eine Schwer­
punktbildung ermöglicht. Der Wahlpflichtbereich I um­
fasst Wahlpflichtunterricht in den Klassen 7 bis 10, der 
Wahlpflichthereich II Wahlpflichtunterricht in den Klas­
sen 9 und 10. 

(3) Zusätzlich kann Förderunterricht eingerichtet \vcr­
den. 

(4) Arbeitsgemeinschaften können als Untl;~ITichtsver­
anstaltungen auch klassen- und jahrgangsübergreifend 
angeboten werden. Sie werden nicht auf die nach den 
Stundentafeln vorgesehene Wochen- oder Jahresstun­
denzahl angerechnet. 

(5) Für den Unterricht sind die Stundentareln ge~äß 
Anlagen 1 bis 6, die Richtlinien, Lehrpläne und sonstIgen 
Erlasse der obersten Schulaufsichtsbehörde sowie die auf 
dieser Grundlage entwickelten schuleigenen Lehrpläne 
verbindlich. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
weitere Fächer und Lernbereiche sowie einen zeitlich 
veränderten Fremdspracheneinsatz und Abweichungen 
von der Fremdspracheniolge zur Erprobung zulassen. Bei 
bilingualem Unterricht kann die oberste Schulaufsichts­
behörde Abweichungen von Zeitanteilen einzelner Un­
terrichtsfächer zulassen. Ein Anspruch auf eine be­
stimmte Fremdsprachenfolge besteht nicht. 

(6) Der Pflichtunterricht findet in der Regel im Klas­
senverband statt. Soweit die Fächer des Pflichtunter­
richts und der Wahlpflichtunterricht es erfordern, kön­
nen andere Lerngruppen gebildet werden. 

(7) Die Grundeinheit für eine Unterrichtsstunde be­
trägt 45 Minuten. 1m Rahmen eines Wochen-, Mo~a~s-, 
Halbjahres- oder Jahresplanes 1

) können andere Zeltem­
heiten oder Epochenunterricht von der Schulkonferenz 
festgelegt werden; das in den Stundentafeln fe~tgelegte 
Gesamtvolumen für das einzelne Fach oder den emzelnen 
Lernbereich ist verbindlich. Bei fächerübergreifendem 
Unterricht werden die in Anspruch genommenen Zeitan­
teile auf das Stundenvolumen der einbezogenen Fächer 
oder Lembereiche angerechnet. Projekte, Schüler be­
triebspraktika, Erkundungen, Schulfahrten und ähnliche 
Veranstaltungen können zeitlich begrenzt an die Stelle 
des in den Stundentafeln ausgewiesenen Unterrichts 
treten. Die Unterrichtszeit wird durch ausreichende 
Pausen unterbrochen. 

(8) Die Fächer eines Lernbereichs l!:.önnen in ~inem 
Schuljahr im Wechsel je ein Schulhalbjahr unternchtet 
werden (Halbjahresunterricht). Sie können aufgrund ei­
ner Entscheidung der Schulkonferenz auch integriert 
unterrichtet werden, sofern dies die Richtlinien und 
Lehrpläne der Schulform zulassen. 

(9) Nach Entscheidung der Schulkonferenz könne.n im 
Unterricht besondere fachliche und pädagogische 
Schwerpunkte gesetzt und fächerübergreifende Unter­
richtsforrnen eingeführt werden. Diese Entscheidung ist 
im Schulprogramm festzulegen; Absatz 7 bleibt unbe­
rührt. 

(10) Für Schülerinnen und Schüler, deren Mutterspra­
che nicht Deutsch ist, kann diese Sprache mit Zustim­
mung der Schulaufsichtsbehörde anstelle einer zweiten 
oder dritten Fremdsprache angeboten werden, sofern die 
personellen, organisatorischen und curricularen Voraus­
setzungen gegeben sind. Die Muttersprache anstelle der 
zweiten Fremdsprache kann auch in Lerngruppen für 
mehrere Schulen aller Schulformen der Sekundarstufe I 
unterrichtet werden. Wird nach dieser Verordnung Eng­
lisch ab K1ass~ 7. ~s. zwe~~~. :F_I"~t.:n.dsprach.e verpflichtend 
1) Die Jahn-sstunden errechnen sich ü.ber das statistische Mittel von 

40 Wochen Unterricht in emem Schuljahr. 



634 Gesetz- und Verordnungs blatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 45 vom 26. November 1998 

unterrichtet, kann der Unterricht in der Muttersprache 
auch an die Stelle der ersten Fremdsprache treten. 

(11) Am Unterricht in der Muttersprache anstelle einer 
zweiten Fremdsprache können geeignete Schülerinnen 
und Schüler auch zusätzlich zum Unterricht in ihren 
anderen Fremdsprachen teilnehmen. Die Note wird im 
Zeugnis bescheinigt. Bei der Vergabe der Abschlüsse 
gemäß §§ 29 bis 31 kann in diesem Fall eine mindestens 
gute Leistung eine mangelhafte Leistung in einer Fremd­
sprache ausglekhen. 

(l2) Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist und die nicht an einem Unterricht 
gemäß Absatz 10 oder Absatz 11 teilnehmen, wird mutter­
sprachlicher Unterricht in den Schulformen oder schul­
formübergreifend angeboten, sofern entsprechender Un­
terricht zugelassen ist und die personellen Voraussetzun­
gen vorliegen. Wer regelmäßig an diesem Unterricht 
teilgenommen hat, kann auf Antrag zu einer Sprachprü­
fung zugelassen werden. Sie ist auf der Anspruchshöhe 
aller Abschlüsse der Sekundarstufe I möglich. Das Ergeb­
nis der Prüfung wird im Abschlusszeugnis bescheinigt. 
Bei der Vergabe von Abschlüssen gemäß §§ 29 bis 31 kann 
eine mindestens gute Leistung in der Sprachprüfung eine 
mangelhafte Leistung in einer Fremdsprache ausglei­
chen. 

(13) Schülerinnen und Schüler, die die Sekundarstufe I 
einer deutschen Schule nicht von Beginn an besucht 
haben und nicht in das Sprachenangeboi der Schule 
eingegliedert werden konnten, können zum Erwerb von 
Abschlüssen der Sekundarstufe I an einer Sprachprüfung 
(Feststellungsprüfung) teilnehmen. Das Ergebnis der 
Prüfung tritt an die Stelle der Note einer Fremdsprache. 

§ 7 
Leistungsbewertung, Klassenarbeiten 

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach den §§ 21, 
22 und 25 ASchO. 

(2) Schriftliche Klassenarbeiten zur Leistungsfeststel­
lung werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und in 
der ersten Fremdsprache sowie nach besonderer Bestim­
mung dieser Ausbildungsordnung in den Fächern der 
Wahlpflichtbereiche geschrieben. Einmal im Schuljahr 
kann eine Klassenarbeit durch eine andere Form der 
schriftlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden, so­
weit dies nach den besonderen Bestimmungen dieser 
Ausblldungsordnung nicht ausgeschlossen ist. 

(3) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 21 
Abs. 6 ASchO sind nach EntSCheidung der Fachlehrerin 
oder des Fachlehrers nachzuholen oder durch eine Prü­
fung zu ersetzen, falls dies zur Feststellung des Lei­
stungsstandes erforderlich ist. 

(4) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe 
des Unterrichts in allen Fächern. Häufige Verstöße gegen 
die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache 
müssen bei der Festlegung der Note angemessen berück­
sichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, der 
Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerin­
nen und Schüler zu beachten. 

§8 
Zeugnisse 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende 
des Schulhalbjahres und zum Ende des Schuljahres 
Zeugnisse gemäß §§ 25, 26 ASchO. Auf Antrag sind die am 
Ende des Schuljahres erworbenen Abschlüsse und Be­
rechtigungen auf dem Zeugnis zu vermerken. In den 
Zeugnissen der Hauptschule und der Gesamtschule ist 
anzugeben, in welchen Fächern der Unterricht in Grund­
kursen und Erweiterungskursen erteilt worden ist und 
auf welche Anspruchsebene sich die jeweilige Note 
bezieht. Noten in den Wahlpflichtfächern sind entspre­
chend zu kennzeichnen. 

(2) Bei einem Schulwechsel innerhalb der Sekundar­
stufe I wird ein Überweisungszeugnis ausgestellt, auf 
dem erworbene Abschlüsse und Berechtigungen zu ver­
merken sind. Bei einem Wechsel von der Gesamtschule in 
eine andere Schutform der Sekundarstufe I wird auf dem 
'Oberweisungszeugnis vermerkt, welche Jahrgangsstufe 
und welche Schulform die Schülerin oder der Schüler zu 

besuchen berechtigt ist. Wer die Schule nach Erfüllung 
der Vollzeitschulpflicht verlässt und einen Abschluss 
erworben hat, erhält ein Abschlusszeugnis. Wer die 
Schule nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht ohne 
Abschluss verlässt, erhält ein Abgangszeugnis. 

§ 9 
Information und Beratung 

(1) Zu Beginn der Sekundarstufe I informiert die 
Schule die Erziehungsberechtigten über die wesentlichen 
Regelungen der jeweiligen Schulform und die möglichen 
Abschlüsse. 

(2) In den Klassen 9 und 10 werden die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte über die 
mit den Abschlüssen verbundenen Berechtigungen und 
die damit eröffneten Bildungsgänge in den Schulfonnen 
der Sekundarstufe II informiert und auf Wunsch beraten. 

(3) Berufswahlvorbereitung ist eine verpflichtende 
Aufgabe in der Sekundarstufe I. Schülerinnen und Schü­
ler sollen so gefördert werden, dass sie selbständig und 
eigenverantwortlich Entscheidungen im Prozess ihrer 
Berufswahl treffen können. Dazu arbeiten die Schulen 
insbesondere mit den Berufskollegs (§ 10 Abs. 1 Koopera­
tionsverordnung - KVO vom 24. März 1995 - GV. NW. 
S. 360) und der Berufsberatung des Arbeitsamtes zusam­
men. 

§ 10 
Ergänzende Bestimm ungen 

für behinderte Schülerinnen und Schüler 

Soweit es die Behinderung oder ein sonderpädagogi­
scher Förderbedarf einer Schülerin oder eines Schülers 
erfordert, kann von einzelnen Bestimmungen dieser Ver­
ordnung abgewichen werden. 

2. Abschnitt 
Erprobungsstufe 

§11 
Ziel, Gliederung und Dauer 

(1) Die Erprobungsstufe (§ 2 Abs. 2) dient der Erpro­
bung, Förderung und Beobachtung der Schülerinnen und 
Schüler, um in Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe­
rechtigten die Entscheidung über deren Eignung für die 
gewählte Schulform sicherer zu machen. 

(2) Die Klassen 5 und 6 bilden eine pädagogische 
Einheit; der 'übergang erfolgt ohne eine Versetzungsent­
scheidung. 

(3) Die Verweildauer in der Erprobungsstufe beträgt 
höchstens drei Jahre. Die Klasse 5 der Erprobungsstufe 
kann gemäß § 28 Abs. 1 ASchO einmal freiwillig wieder­
holt werden. 

(4) In der Erprobungsstufe werden viermal im Schul­
jahr Erprobungsstufenkonferenzen durchgeführt, in de­
nen über die individuelle Entwicklung der Schülerin oder 
des Schülers, über etwaige Schwierigkeiten, deren Ursa­
chen und mögliche Wege zu ihrer Überwindung und über 
besondere Fördermöglichkeiten beraten wird. Für Zu­
sammensetzung, Stimmberechtigung und Verfahren der 
Konferenzen gelten die Bestimmungen für die Verset­
zungskonferenz gemäß § 27 ASchO. Den Vorsitz führt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine mit Koordi­
nierungsaufgaben beauftragte Lehrkraft. Die Lehrerin­
nen und Lehrer, die die Schülerin oder den Schüler in der 
Grundschule unterrichtet haben, können nach § 7 Abs. 3 
KVO an den Erprobungsstufenkonferenzen teilnehmen. 

§ 12 
Wechsel der Schulform während der Erprobungsstufe 

Stellt die Klassenkonferenz in der Zusammensetzung 
als Versetzungskonferenz fest, dass eine Schülerin oder 
ein Schüler der Klasse 5 in einer anderen Schulfonn 
besser gefördert werden kann, so teilt sie dies den Er­
ziehungsberechtigten mit und empfiehlt, einen Wechsel 
der Schulform zum Ende des Schuljahres zu beantragen. 
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§ 13 
Abschluss der Erprobungsstufe 

(1) Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Ver­
setzungskonferenz unter Berücksichtigung des Lei­
stungsstandes und der zu erwartenden Entwicklung der 
Schülerin oder des Schülers, ob die gewählte Schulform 
weiterhin besucht oder die Schulform gewechselt werden 
soll. Soll ein Schulformwechsel empfohlen werden, ist 
dies den Erziehungsberechtigten spätestens sechs Wo­
chen vor Schuljahresende schriftlich mitzuteilen und 
gleichzeitig ein Beratungstennin anZubieten. 

(2) Am Ende der Erprobungsstufe entscheidet die 
Versetzungskonferenz mit der Versetzung in die Klasse 7 
auch über die Eignung der Schülerin oder des Schülers 
für die besuchte Schuliorm. 

(3) Versetzten $chülerinnen und Schülern der Haupt­
schule kann der Ubergang in die Klasse 7 der Realschule, 
der Aufbaurealschule, des Gymnasiums oder des Aufbau­
gymnasiums empfohlen werden, wenn die Versetzungs­
konferenz die Eignung aufgrund der Leistungen und der 
Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers 
festgestellt hat; entsprechend können versetzte Schüle­
rinnen und Schüler der Realschule in die Klasse 7 des 
Gymnasiums oder Aufbaugymnasiums überwechseln. 
Die Entscheidung über den empfohlenen Schulwechsel 
treffen die Erziehungsberechtigten nach Beratung durch 
die abgebende Schule. 

(4) Nicht versetzte Schülerinnen und Schiller des 
Gymnasiums oder der Realschule können die Klasse 6 der 
besuchten Schulform wiederholen, wenn dadurch die 
Höchstverweildauer in der Erprobungsstufe nicht über­
schritten wird (§ 11 Abs. 3) und die Versetzungskonferenz 
feststellt, dass aufgrund der Leistungsfähigkeit und der 
Gesamtentwicklung die Versetzung erreicht werden 
kann. Im übrigen gehen nicht versetzte Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiwns nach Wahl der Erziehungsbe­
rechtigten in die Klasse 7 der Realschule oder der 
Hauptschule über, wenn nicht die Versetzungskonferenz 
aufgrund des Leistungsbildes und der Gesamtentwick­
lung feststellt, dass nur ein Übergang in die Hauptschule 
erfolgen kann. Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler 
der Realschule gehen in die Klasse 7 der Hauptschule 
über. 

(5) Bei einem Wechsel in die Gesamtschule gilt § 5 
entsprechend. 

3. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Hauptschule 

§14 
Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht, 

Fachleistungsdifferenzierung 

(1) In den Klassen 5 und 6 wird der Unterricht in der 
Regel im Klassenverband erteilt. Ab Klasse 7 wird der 
Unterricht als Pflichtunterricht im Klassenverband und 
in Fachleistungskursen sowie als Wahlpflichtunterricht 
erteilt. 

(2) Fremdsprache ab Klasse 5 ist Englisch. 

(3) Der Unterricht in Fachleistungskursen wird in den 
Klassen 7 bis 9 in den Fächern Englisch und Mathematik 
auf zwei Anspruchsebenen (GrundkurselErweiterungs­
kurse) erteilt. 

(4) Die Klasse 10 wird in zwei Formen geführt: 

1. Klasse 10 Typ A, die zum Erwerb des Sekundarab­
schlusses I - Hauptschulabschluss nach Klasse 10 -
führt, 

2. Klasse 10 Typ B, die zum Erwerb des Sekundarab­
schlusses I - Fachoberschulreife - führt. 

(5) Der Wahlpflichtunterricht kann in den Klassen 7 
und 8 alle Fächer des Pt1ichtbereichs umfassen. Weitere 
Fächer können durch die obere Schulaufsicht zugelassen 
werden. In der Klasse 9 und in der Klasse 10 Typ A soll im 
Wahlpflicht unterricht vorrangig projektorientierter Un­
terricht in den Lernbereichen Arbeitslehre und Natur-

wissenschaften angeboten werden. In der Klasse 9 und in 
der Klasse 10 Typ B wird Förderunterricht in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch erteilt. 

(6) Werden die Klassen 10 der Typen A und B an einer 
Schule geführt, soll der Unterricht in dem Lernbereich 
Kunst, Musik, Textilgestaltung und in dEm Fächern 
Religionslehre lUld Sport klassen- und typenübergreifend 
erteilt werden. Im Lernbereich Gesellschaftslehre kann 
der Unterricht klassen- und typenübel'greifend durchge­
führt werden. 

4. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Realschule 

§ 15 
Unterrichtsorganisation, Wahlpfliehtunterricht 

(1) In den Klassen 5 und 6 wird der Unterricht in der 
Regel im Klassenverband erteilt. Ab Klasse 7 wird der 
Unterricht als Pflichtunterricht im Klassenverband so­
wie als Wahlpflichtunterricht erteilt. 

(2) Erste Fremdsprache ab Klasse 5 ist Englisch. 

(3) Der Wahlpflichtbereich I umfasst jn der Klasse 7 die 
zweite Fremdsprache. Zweite Fremdsprache kann Fran­
zösisch oder eine andere moderne Fremdsprache sein. § 6 
Abs. 10 Satz 1 bleibt unberührt. 

(4) Der \Vahlpflichtbcreich I kann in den Klassen 8 bis 
10 neben der zweiten Fremdsprache einen naturwissen­
schaftlich-technischen, einen sozial wissenschaftlichen 
und einen musisch-künstlerischen Schwerpunkt umfas­
sen. 

(5) Das Unterrichtsangebot im Wahlpflichtbereich II 
der Klassen 9 und 10 kann Lerninhalte aller Fächer 
ergänzen oder vertiefen. Weitere Fremdsprachen können 
angeboten werden. Der Unterricht kann jahrgangsüber­
greifend organisiert werden. 

(6) 1m Wahlpflichthereich I werden schriftliche Arbei­
ten zur Leistungsfeststellung in der zweiten Fremdspra­
che oder in dem jeweiligen Schwerpunktfach geschrie­
ben. 

(7) In der Klasse 7 sind die im Wahlpflichtbereich I 
erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
nicht versetzungswirksam, können aber als Ausgleich 
herangezogen werden. 

§ 16 
Besondere Bestimmungen 
für die Aufbaurealschule 

(1) Die Aufbaurealschule ~elzt Englisch als erste 
Fremdsprache fort. Zweite Fremdsprache ab Klasse 7 ist 
Französisch. 3 § 6 Abs. 10 Satz 1 hleibt unberührt. 

(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen für die 
Realschule. 

5. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für das Gymnasium 

§ 17 
Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht 

(1) In den Klassen 5 und 6 wird der Unterricht in der 
Regel im Klassenverband erteilt. Ab Klasse 7 wird der 
Unterricht als Pflichtunterricht im Klassenverband so­
wie als Wahlpflichtunterricht erteilt. 

(2) Erste Fremdsprache ab Klasse 5 ist eine moderne 
Fremdsprache oder Latein. Werden in der Klasse 5 zwei 
oder mehr Fremdsprachen als erste Fremdsprache ange­
boten, muss eine davon Englisch sein. Die Entscheidung 
darüber, welche Fremdsprache erste Fremdsprache sein 
soll, trifft die Schulkonferenz im Benehmen mit dem 
Schulträger. Sie bedarf der Zustimmung dUl'L'h die obere 
Schulaufsichtsbehörde, die sicherstellt, dass für jede 
Schülerin oder jeden Schüler eine Schule, die Englisch als 
erste Fremdsprache anbietet, in zumutbarer Entfernung 
erreichbar ist. 
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(3) Der Wahlpflichtbereich I umfasst ab Klasse 7 die 
zweite Fremdsprache als Pflichtfremdsprache. Zweite 
Fremdsprache kann Englisch, Latein oder Französisch 
sein. Ist Englisch nicht die erste Fremdsprache, dann 
muss Englisch die zweite Fremdsprache sein. § 6 Abs. 10 
bleibt unberührt. 

(4) Der Wahlpflichtbereich II kann ab Klasse 9 neben 
einer dritten Fremdsprache Fächer oder Fächerkombina­
Honen im mathematisch-natunvissenschaftlich-techni­
schen, im gesellschaftswissenschaftlichen oder im künst­
lerischen Schwerpunkt sowie schwerpunktübergreifende 
Angebote umfassen. 

(5) Neben den in § 7 Abs. 2 genannten Fächern werden 
schriftliche Arbeiten zur Leistungsfeststellung auch in 
der zweiten Fremdsprache und in den Kursen des Wahl­
pflichtbereichs Ir geschrieben. Im Wahlpflichtbereich II 
kann im Schuljahr eine Klassenarbeit durch eine andere 
Form der schriftlichen Leistungsüberpriifung (Fachar­
beit) ersetzt werden. 

§ 18 
Besondere Bt!::;timmungen für das Aufbaugymnasium 

(1) Das Aufbaugymnasium setzt Englisch als erste 
Fremdsprache fort. Zweite Fremdsprache ab Klasse 8 
kann Französisch oder Latein sein. § 6 Abs. 10 bleibt 
unberührt. Die Wahl einer dritten Fremdsprache ist erst 
in der Jahrgangsstufe 11 möglich. 

(2) Für den Wahlpflichtbereich II gelten mit Ausnahme 
der Fremdsprachenregelung die Bestimmungen für das 
Gymnasium. 

6. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Gesamtschule 

§ 19 
Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht, 

Fachleistungsdifferenzierung 
(1) In den Klassen 5 und 6 wird der Unterricht in der 

Regel im Klassenverband erteilt. Ab Klasse 7 wird der 
Unterricht als Pflichtunterricht im Klassenverband und 
in Fachleistungskursen sowie als Wahlpflichtunterricht 
erteilt. 

(2) Der Unterricht in Fachleistungskursen auf zwei 
Anspruchsebenen (Grundkurse, EIv:citerungskurse) be­
ginnt in Mathematik und in Englisch mit Klasse 7, in 
Deutsch mit Klasse 8 oder mit Klasse 9, in einem der 
Fächer Physik oder Chemie mit Klasse 9. Die Entschei­
dungen trifft die Schulkonferenz. Die oberste Schulauf­
sichtsb~hörde kann Abweichungen von den Vorgaben zur 
Fachleistungsdifferenzierung zulassen. 

(3) Erste Fremdsprache ab Klasse 5 ist Englisch. Zweite 
Fremdsprache ab Klasse 7 kann Französisch, eine andere 
moderne Fremdsprache oder Latein sein. Ab Klasse 9 
wird eine weitere Fremdsprache als zweite oder dritte 
Fremdsprache angeboten. § 6 Abs. 10 Satz 1 bleibt 
unberührt. 

(4) Der Wahlpflichtbereich 1 umfasst die zweite Fremd­
sprache, den Lernbereich Arbeitslehre (Technik, Wirt­
schaft, Hauswirtschaft) und den Lernbereich Naturwis­
senschaften (Biologie, Physik, Chemie). Der Lernbereich 
Darstellen und Gestalten kann nach Entscheidung durch 
die Schulkonferenz zusätzlich angeboten werden. 

(5) Der Wahlpflichtbereich II umfasst die zweite oder 
dritte Fremdsprache, die Fächer/ Lernbereiche des Wahl­
pflichtbereichs I und weitere Lernangebote (z.B. musi­
sche. sportliche, berufsorientierende, berufsvorberei­
tende, praxis bezogene Kurse, Förderunterricht). Ein im 
Wahlpflichtbereich I geWähltes Fach/gewählter Lembe­
reich kann im Wahlpflichtbereich 11 nicht erneut gewählt 
werden. 

(6) In den in § 7 Abs. 2 genannten Fächern und in den 
Fächern des Wahlpflichtbereichs I werden schriftliche 
Arbeiten zur Leistungsfeststellung geschrieben. Im 
Wahlpflichtbereiüh TI werden nur in der gewählten 
weiteren Fremdsprache schriftliche Arbeiten geschrie­
ben. 

7. Abschnitt 
Allgemeine Versetzungsbestimmungen 

§ 20 
Allgemeine Versetzungsbestimmungen 

(1) Das Versetzungsverfahren richtet sich nach den 
§§ 27 bis 29 ASchO. Eine Vorversetzung gemäß § 28 Abs. 2 
ASchO kann zum Ende eines Schulhalbjahres oder eines 
Schuljahres erfolgen. 

{2) Nach einer freiwilligen Wiederholung oder nach 
einem Rücktritt gemäß § 28 Abs. 1 ASchO wird zum 
Versetzungsterrnin eine Versetzung nicht erneut ausge­
sprochen. Erworbene Abschlüsse und Berechtigungen 
bleiben erhalten; dies gilt auch bei einer Wiederholung 
nach Nichtvel'setzung und bei einem Wechsel aus der 
Jahrgangsstufe 11 in die Klasse 10 des Gymnasiums oder 
der Gesamtschule. 

§ 21 
Allgemeine Versetzungsanforderungen 

(1) Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in allen 
FächernlLernbereichen ausreichende oder bessere Lei­
stungen erzielt wurden. Sie wird auch dann ausgespro­
chen, wenn nicht ausreichende Leistungen gemäß §§ 24 
bis 27 ausgeglichen werden können oder unberücksichtigt 
bleiben. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auch dann 
versetzt werden, wenn die Versetzungsanforderungen aus 
besonderen Gründen nicht erfüllt werden konnten, je­
doch erwartet werden kann, dass aufgrund der Lei­
stungsfähigkeit, der Gesamtentwicklung und der Förde­
rungsmöglichkeiten der Schule in der nachfolgenden 
Klasse eine erfolgreiche Mitarbeit möglich ist. Eine 
Versetzung nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn damit 
die Vergabe eines Abschlusses oder einer Berechtigung 
verbunden ist. 

(3) In allen anderen Fällen ist eine Versetzung nicht 
möglich. 

(4) Die in einem Schuljahr im ~rechsel für ein Schul­
halbjahr unterrichteten Fächer eines Lernbereichs (Halb­
jahresunterricht) sind als versetzungswirksam anzukün­
digen. 

(5) Leistungen im Förderunterricht und in Arbeitsge­
meinschaften sind nicht versetzungs wirksam. 

§ 22 
Nachprüfung, Zusatzprüfung 

(1) Ab Klasse 7 kann eine nichtversetzte Schülerin oder 
ein nichtversetzter Schüler eine Nachprüfung ab1egen, 
um nachträglich versetzt zu werden (§ 29 Abs. 1 ASchO). 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die Zulas­
sung zur Nachprüfung aus, wenn in einem einzigen Fach 
durch die Verbesserung der Note von mangelhaft auf 
ausreichend die Versetzungsbedingungen erfüllt würden. 
Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer in Be­
tracht, wählt die Schülerin oder der Schüler das Fach, in 
dem die Nachprüfung abgelegt werden soll. 

(2) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um 
nachträglich einen Abschluss oder eine Berechtigung zu 
erlangen. Die Zulassung zur Nachprüfung ist auszuspre­
chen, wenn die Voraussetzungen in einem einzigen Fach 
um eine Notenstufe verfehlt wurden. Eine Nachprüfung 
ist nicht zulässig t um einen Ausgleich oder einen gleich­
wertigen Abschluss zu erreichen. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die 
Nachprüfung einen Prüfungsausschuss und übernimmt 
den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. Weitere Mit­
glieder des Prüfungsausschusses sind die bisherige Fach­
lehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied und 
eine weitere fachkundige Lehrkraft für die Protokollfüh­
rung. 

(4) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebe­
nenfalls aus einer praktischen Prüfung, in einem Fach mit 
schriftlichen Arbeiten außerdem aus einer schrütlichen 
Prüfung. 

(5) Wer aufgrund des Ergebnisses der Nachprüfung die 
Versetzungsbedingungen erfüllt, ist versetzt. Wer die 
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Abschluss- oder Berechtigungsbedingungen erfilllt, hat 
damit den Abschluss oder die Berechtigung erworben. 
Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis 
mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. Das 
Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die Nachprü­
fung bestanden wurde. Im Übrigen gilt § 8. 

(6) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu 
vertretenden Grund die Prüfung oder einen Teil der 
Prüfung, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Kann der 
Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund 
an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden 
Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unverzüg­
lich nachgewiesen werden; wer wegen einer Krankheit 
nicht teilnehmen kann, hat ein ärztliches Attest vorzule­
gen. 

(7) In den Fällen des § 25 Abs. 1 Satz 2 und des § 26 
Abs. 1 Satz 2 kann eine Zusatzprüfung abgelegt werden. 
Die Zusatzprüfung besteht aus einer schriftlichen und 
einer mündlichen Prüfung. Die Zusatzprüfung ist bestan­
den, wenn mindestens die Note "befriedigend" erreicht 
wird. Für die Durchführung der Prüfung gilt Absatz 3 
entsprechend. 

§ 23 
Wiederholung der Klassen 9 und 10 
für den Erwerb eines Abschlusses 

oder einer Berechtigung 

Die Klassen 9 und 10 können einmal freiwillig wieder­
holt werden, wenn der angestrebte Abschluss oder die 
Berechtigung nicht erreicht wurde und die Höchstver­
weildauer in der Sekundarstufe I nicht überschritten 
wird (§ 3). 

8. Abschnitt 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

§ 24 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

für die Hauptschule 

(1) Die Versetzung in die Klassen 7 bis 9 wird auch dann 
ausgesprochen, wenn die Leistungen in nicht mehr als 
einem der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch oder in 
einem der übrigen Fächer mangelhaft sind. Eine weitere 
nicht ausreichende Leistung in einem der übrigen Fächer 
bleibt unberücksichtigt. 

(2) Die Versetzung in die Klasse 10 Typ A wird 
ausgesprochen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt sind, wobei die Leistung in der Fremdsprache der 
Gruppe der übrigen Fächer zugeordnet wird. 

(3) Die Versetzung in die Klässe 10 Typ B wird 
ausgesprochen, wenn 

a) in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch minde­
stens gute Leistungen und in zwei weiteren Fächern 
mindestens befriedigende Leistungen oder 

b) in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch minde­
stens befriedigende Leistungen und in zwei weiteren 
Fächern mindestens gute Leistungen oder 

c) in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch 
mindestens befriedigende Leistungen und in vier 
weiteren Fächern mindestens gute Leistungen erreicht 
wurden. 

In einem der Fächer Englisch oder Mathematik muss 
die erforderliche Leistungsnote im Erweiterungskurs 
erbracht worden sein. 

§ 25 
Besondere Versetzungsbestinunungen 

für die Realschule 

(1) Die Versetzung in die Klassen 7 bis 10 wird auch 
dann ausgesprochen, wenn die Leistungen in nicht mehr 
als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Fach des Wahlpflichtbereichs lader in einem der übrigen 
Fächer mangelhaft sind und die mangelhafte Leistung 
durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem 
anderen Fach der jeweiligen Fächergruppe ausgeglichen 
wird. Anstelle einer mindestens befriedigenden Leistung 

in einem Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Fach des Wahlpflichtbereichs I kann auch 
eine schriftliche und mündliche Zusatzprüfung in einem 
der übrigen Fächer mit Ausnahme der Fächer Kunst, 
Musik, Textilgestaltung und Sport abgelegt werden. Eine 
weitere nicht ausreichende Leistung in einem der übrigen 
Fächer bleibt unberücksichtigt. 

(2) Die Leistungen in den Fächern des Wahlpflichtbe­
reichs werden bei der Versetzung in die Klasse 8 nur als 
Ausgleich berücksichtigt; ab Klasse 8 sind sie uneinge­
schränkt versetzungswirksam. 

§ 26 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

für das Gymnasium 

(1) Die Versetzung in die Klassen 7 bis 10 wird auch 
dann ausgesprochen, wenn die Leistungen 

a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathe­
matik, erste und zweite Fremdsprache mangelhaft 
sind und die mangelhafte Leistung durch eine minde­
stens befriedigende Leistung in einem anderen Fach 
dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder 

b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht 
ausreichend sind oder 

c) zwar in zwei der übrigen Fächer mangelhaft sind, aber 
diese mangelhaften Leistungen durch mindestens zwei 
befriedigende Leistungen - darunter mindestens eine 
aus der Fächergruppe Deutsch, Mathematik, erste und 
zweite Fremdsprache - ausgeglichen werden. 

Anstelle einer mindestens befriedigenden Leistung in 
einem Fach der Fächergruppe Deutsch, Mathematik, 
erste und zweite Fremdsprache nach Satz 1 Buchstabe a 
kann auch eine schriftliche und mündliche Zusatzprü­
fung in einem der übrigen Fächer mit Ausnahme der 
Fächer Kunst, Musik, Textilgestaltung und Sport abge­
legt werden. 

(2) Für die Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 gilt 
Absatz 1 Sa tz 1. 

§ 27 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

für die Gesamtschule 

(1) De-r Übergang bis in die Klasse 9 erfolgt ohne 
Versetzungsentscheidung. Die Klassenkonfenmz soll den 
Verbleib in der bisherigen Klasse empfehlen, wenn die 
Fördermöglichkeiten der Schule ohne Erfolg ausge­
schöpft sind. Diese Empfehlung ist mit den E:rziehungs­
berechtigten zu beraten. Der Empfehlung der Klassen­
konferenz wird entsprochen, sofern die Erziehungsbe­
rechtigten nicht schriftlich widersprechen. 

(2) Die Versetzung in die Klasse 10 erfolgt, wenn die 
Bedingungen für die Vergabe des Hauptschulabschlusses 
(§ 29 Abs. 2), die Versetzung in die Jahrgangsstufe 11, 
wenn die Bedingungen für die Vergabe des Sekundarab­
schlusses I - Fachoberschulreife - mit der Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (§§ 31 Abs. 2, 
32 Abs. 3) erfüllt sind. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die 
Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter mit dem 
Vorsitz in der Versetzungskonferenz beauftragen. 

9. Abschnitt 
Erwerb von Schulabschlüssen und Berechtigungen 

§ 28 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) In der Sekundarstufe I werden der Hauptschulab­
schluss nach Klasse 9, der Sekundarabschluss I - Haupt­
schulabschluss nach Klasse 10 - und der Sekundarab­
schluss I - Fachoberschulreife - vergeben. Mit dem 
Sekundarabschluss I - Fachoberschuh'eife - wird die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
erteilt, wenn die Voraussetzungen gemäß § 32 erfüllt sind. 
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(2) An der Realschule und am Gymnasium werden nach 
Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss und nach Klasse 
10 ein dem Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss 
nach Klasse 10 - gleichwertiger Abschluss vergeben. 

(3) Für das Verfahren bei der Vergabe von Abschlüssen 
gilt § 27 ASchO entsprechend. 

§ 29 
Hauptschulabschluss 

(1) Die Hauptschule vergibt mit der Versetzung in die 
Klassen 10 Typ A und Typ B (§ 24) den Hauptschulab­
schluss. 

(2) Die Gesamtschule vergibt mit der Versetzung in die 
Klasse 10 den Hauptschulabschluss, wenn die Leistungs­
anforderungen gemäß § 24 Abs. 1 und 2 erfüllt sind. 

(3) Die Realschule und das Gymnasium vergeben mit 
der Versetzung in die Klasse 10 einen dem Hauptschulab­
schluss gleichwertigen Abschluss. Im Falle der Nichtver­
setzung wird von der Versetzungskonferenz ein gleich­
wertiger Abschluss vergeben, wenn die Leistungsanfor­
derungen gemäß § 24 Abs. 1 und 2 erfüllt sind. 

§ 30 
Sekundarabschluss I 

- Hauptschulabschluss nach Klasse 10 -

(1) Die Hauptschule vergibt am Ende der Klasse 10 in 
den Klassen Typ A und B den Sekundarabschluss I -
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 -, wenn die Verset­
zungsbedingungen gemäß § 24 Abs. 1 und 2 erfüllt sind. In 
Klasse 10 Typ A werden die Leistungen in den Lernberei­
ehen Arbeitslehre (Technik, Wirtschaft, Hauswirtschaft) 
und Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) der 
Fächergruppe Deutsch und Mathematik zugeordnet. 

(2) Die Gesamtschule vergibt am Ende der Klasse 10 
den Sckundarabschluss I - Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10 -, wenn die Versetzungsbedingungen gemäß 
Absatz 1 Satz 2 und § 24 Abs. 1 und 2 erfüllt sind. 

(3) Die Realschule und das Gymnasium vergeben am 
Ende der Klasse 10 einen dem Sekundarabschluss T -
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 - gleichwertigen 
Abschluss, wenn die Versetzungsbedingungen gemäß § 24 
Abs. 1 erfüllt sind. 

§ 31 
Sekundarabschluss T - Fachoberschulreife -

(1) Die Hauptschule vergibt am Ende der Klasse 10 
Typ B, die Realschule und das Gymnasium vergeben am 
Ende der Klasse 10 den Sekundarabschluss I - Fachober­
schulreife -, wenn die Versetzungsbedingungen gemäß 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 und 3 erfüllt sind. Das Fach des 
Wahlpflichtbereichs wird in der Hauptschule nicht be­
rücksichtigt. 

(2) Die Gesamtschule vergibt den Sekundarabschluss I 
- Fachuberschulreife -, wenn mindestens zwei Erweite­
rungskurse besucht worden sind und 

1. in den Erweiterungskursen und im Fach des Wahl­
pflichtbereichs T mindestens ausreichende, in den 
Grundkursen mindestens befriedigende Leistungen 
und 

2. in den anderen Fächern bei sonst ausreichenden 
Leistungen in zwei Fächern mindestens befriedigende 
Leistungen 

erzielt wurden. Bei Teilnahme an mehr als zwei Erweite­
rungskursen werden die in diesen Erv.'eiterungskursen 
erzielten Leistungen wie eine um eine Notenstufe bessere 
Leistung im Grundkursbereieh gt!wel'tet. Der Abschluss 
wird auch dann vergeben, wenn die geforderten Leistun­
gen in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Englü:;ch, 
Mathematik, Fach des Wahlpflichtbereichs I oder in nicht 
mehr als einem der übrigen Fächer um eine Notenstufe 
unterschritten werden und diese Leistung durch eine 
bessere Leistung in einem anderen Fach der jeweiligen 
Fächergruppe ausgeglichen wird. Eine weitere Unter­
sch.reitung der Leistungen in den übrigen Fächern um his 
zu zwei Notenstufen bleibt unberücksichtigt. 

§ 32 
Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe 

(1) Die Hauptschule und die Realschule erteilen mit 
dem SekundarabschhlSS 1 - Fachoberschulreife - die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, 
wenn in allen Fächern befriedigende oder bessere Lei­
stungen vorliegen. Ausreichende Leistungen in nicht 
mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik und 
Englisch müssen durch mindestens gute Leistungen in 
einem anderen dieser Fächer ausgeglichen werden. Bis zu 
zwei ausreichende Leistungen und eine weitere ausrei­
chende oder mangelhafte Leistung in der Gruppe der 
übrigen Fächer müssen durch jeweils mindestens gute 
Leistungen in anderen Fächern ausgeglichen werden. 
Jedes Fach darf nur einmal zum Ausgleich herangezogen 
werden. 

(2) Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung in die 
Jahrgangsstufe 11 (§ 26) neben dem Sekundarabschluss I 
- Fachoberschulreife - die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe. 

(3) Die Gesamtschule erteilt mit dem Sekundarab­
schluss I - Fachoberschulreife - die Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe bei Teilnahme an 
mindestens drei Erweiterungskursen, wenn 

1. in den Erweiterungskursen und im Fach des Wahl­
pflichtberekhs I mindestens befriedigende Leistungen, 
im Grundkurs mindestens gute Leistungen und 

2. in den übrigen Fächern mindestens befriedigende 
Leistungen 

vorliegen. Bei Teilnahme an mehr als drei Erv;eiterungs­
kursen wird die in dem vierten Erv.'eiterungskurs erzielte 
Leistung wie eine um eine Notenstufe bessere Leistungs­
note im Grundkurs gewertet. Die Berechtigung wird auch 
dann vergeben, wenn die geforderten Leistungen in nicht 
mehr als einem der Fächer Deutsch, Englisch, Mathema­
tik, Fach des Wahlpflichtbereichs I um eine Notenstufe 
unterschritten werden und diese Leistung durch eine 
bessere Note in einem anderen Fach dieser Fächergruppe 
ausgeglichen wird. Bis zu zwei ausreichende Leistungen 
und eine weitere ausreichende oder mangelhafte Leistung 
in der Gruppe der übrigen Fächer müssen durch jeweils 
mindestens gute Leistungen in anderen Fächern ausgegli­
chen werden. Jedes Fach darf nur einmal zum Ausgleich 
herangezogen werden. 

10. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 33 
Ergänzende Bestimmungen 

für Sonderschulen 

Für Sonderschulen im Bereich der Sekundarstufe I 
gelten die Bestimmungen dieser Verordnung entspre­
chend, soweit für sie nicht eigene Regelungen bestehen. 

§ 34 
Inkrafttreten 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 
tritt diese Verordnung zum 1. August 1999 in Kraft; § 3 
tritt jedoch nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
in Kraft, die zum 1. August 1999 in die Klasse 5 eintreten, 
§ 6 Abs. 12 tritt mit der Verkündung in Kraft. Entspre­
chend dem gestuften Tnkra fttreten dieser Verordnung 
tritt die Verordnung über die Abschlüsse und die Verset­
zung in der Sekundarstufe T (AVO-S I) vom 19. Juli 1984 
außer Kraft; Schülerinnen und Schüler, die sich zum 
Schuljahr 1999/2000 in den Klassen 9 oder 10 befinden, 
beenden ihre Schullaufbahn in der Sekundarstufe T nach 
den Bestimmungen der A VO-S I. 

Düsseldorf, den 21. Oktober 1998 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 
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Anlage I 

Stunden tafeln für die Sekundarstufe I - Hauptschule -

Klasse . __ c.~_ c~. 
Wochenstundenrahmen *) 

. .. .. .... _- .•.... 

Lernbereicb/Fach 
Deutsch 
Gesellscbaftslehre 1)2) 

Geschichte. Erdkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften 1)2) 

Biologie. Physik. Chemie 
Englisch 
Arbeitslehre 1)3) 

Technik. Wirtschaft. 
Hauswirtschaft 

Kunst. Musik. Textil-
gestaltung 1)4) 
Religionslehre 
Sport 
Wahlpflichtunterricht 5) 
Förderunterricht -_ ... - . 
zusatzlicn: 
Muttersprachlieber U n!erricbt 
im Umfang von in der Regel 
5 Wocbenstunden 

Anmerkungen: 

". .. 
S 6 

27-29 28-30 

5-6 4-6 
2-3 4-5 

4-5 4-5 
4-5 3-4 

5-6 5-6 
- -

3-4 3-4 

2 2 
2-4 2-4 

- -
- - . """ 

..... "',, .,,, ' __ "' .... "I "m,!,I" I jm ":.,, .. II.III'!li"o ".,u·,,,_· ,101,,HI.I ' ,,-, " .. ', ... ," " 1\"'" .. ·,,1 

7 8 9 IJt Gesamtwochen~ 

29-31 29-31 30-32 30-32 stunden 
179 

4-5 4-5 4-5 4-5 25-27 
3-4 3-4 3-4 3-4 18-22 

4-5 4-5 4-5 3-4 23-25 

2-4 3-4 3-4 2-4 17-21 

4-5 3-4 3-4 3-4 23-25 
2-4 2-4 3-4 3-4 11-13 

2-4 2-4 2-3 2-3 15-18 

2 2 2 2 12 

2-4 2-4 2-4 2-4 17-19 

2 2 2-4 2-4 6) 8-12 

- - 1-3 1-3 6) 2-6 

,·,1" " ... ' .. "'''I' .... '' 

*) Die Wochenstundenzahl in den Klassen 5 und 6 beträgt jeweils in der Regel 28. in den 
Klassen 7 bis 10 jeweils in der Regel 30. 

I) Innerhalb der Lernbereiche sind die einzelnen Fächer gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
2) In den Lernbereichen Gesellschaftslehre (Geschichte. Erdkunde. Politik) und Naturwissen­

schaften (Biologie. Physik. Chemie) wechseln fachbezogene Lehrgänge mit fachübergreifenden 
Projekten. 

3) Inhalte des Lernbereichs Arbeitslehre (Technik. Wirtschaft. Hauswirtschaft) werden in den 
Klassen 5 und 6 in den Lernbereichen Gesellschaftslehre (Wirtschaft) und Naturwissenschaf­
ten (Technik) berücksichtigt. 

4) Im Lernbereich Kunst. Musik. Textilgestaltung sind für die Klassen 5 und 6 mindestens 7 
Wochenstunden vorzusehen. Im 9. und 10. Jahrgang werden Kunst/Musikffextilgestaltung 
nach Wahl angeboten. 

5) In den Klassen 7 und 8 können alle Fächer der Stundentafel angeboten werden. Weitere 
Fächer können auf Antrag zugelassen werden. In den Klassen 9 und 10 werden die Lern­
bereiche Arbeitslehre und Naturwissenschaften angeboten. 

6) Klasse 10 Typ A: Wahlpflichtunterricht. Klasse 10 
Klasse 10 Typ B: Förderunterricht 
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Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Realschule -

Klasse -

Wochenstundenrahmen*) 
. '" 

. r~", 

LembereichlFach 
Deutsch 
Gesellschaftslehre 1) 

Geschichte. Erkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften 1) 

Biologie. Physik. Chemie 
Englisch 
Technik. Wirtschaft. 
Hauswirtschaft 2) 
Kunst, Musik. Textil-
gestaltung 1) 
Religionslehre 
Sport 
Wahlpflichtunterricht I 3) 
Wahlpflichtunterricht 11 
zusatzlich: 
Muttersprachlicher Unterricht 
im Umfang von in der Regel 
5 Wochenstunden 

Anmerkungen: 

5 
27-29 

-_.--

4-5 
3-4 

4-5 
3-4 

5-6 
-

4-5 

2 
2-4 
-
-

6 7 8 9 10 
28-30 29-31 29-31 30-32 30-32 

4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 
4-5 4-5 4-5 3-4 3-5 

4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 
3-4 3-5 3-5 3-4 3-4 

5-6 4-5 4-5 4-5 3-4 
- - - - -

3-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

2 2 2 2 2 
2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

- 3-4 3-4 3-4 3-4 
- - - 2-3 2-3 

" 'T_(·''''''''-.~''- :"~-<_ 1',,\ .. ~~~-

Anlil\le 2 

Gesamtwochen-
stunden 

179 

23-25 
21-25 

23-25 
21-25 

25-27 
-

16-20 

12 
17-19 
12-14 
4-6 

],,,;- j , 

.) Die Wochenstundenzahl in den Klassen 5 und 6 beträgt jeweils in der Regel 28, in den 
Klassen 7 bis 10 jeweils in der Regel 30. 

D Innerhalb der Lernbereiche sind die einzelnen Fächer gleichgewichtig zu berücksichtigen. Das 
Fach Geschichte wird ab Klasse 6 erteilt. Im Lernbereich Naturwissenschaften wird das Fach 
Chemie ab Klasse 7 erteilt. 

2) Die Fächer Technik und Hauswirtschaft werden im Wahlpflichtunterricht berücksichtigt, Inhalte 
des Faches Wirtschaft im Lernbereich Gesellschaftslehre sowie im Wahlpflichtunterricht. 

3) Für die zweite Fremdsprache sind über die Klassen 7 bis 10 14 Wochenstunden vorzusehen. 
Die Gestaltung des Wahlpflichtunterrichts in den Klassen 7 bis 10 wird gesondert geregelt. 

, ",._.,-

"'''':ffl 
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Anlage 3 

Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Gymnasium -

",.,," "'''Hh,,''''I.~ '''i'',HI1t'It~",,;jl'''''''-o1:''11'_~''r\tIl''I)'''l1t'''''':flJ?IItl~ -r" -,.,.cIj1 ·j'tl:· I' I" :' 

Klasse 
.'~ , ._-*-,-, 

Wochenstundenrahmen*) 
... _. ,. ",n.,· 

Lernbereich/Fach 
Deutsch 
Gesellschaftslehre I) 

Geschichte. Erdkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften 2) 

Biologie. Physik. Chemie 
Fremdsprachen 

I. Fremdsprache 
2. Fremdsprache 
(Wahlpflichtunterricht !) 

TechniJc. Wirtschaft 3) 
Kunst. Musik. Textil-
gestaltung 4) 
Religionslehre 
Sport 
Wahlpflichtunt!'ffl~lJ,t II .. ~ L_ .. zusatzhch: 
Muttersprachlicher Unterricht 
im Umfang von in der Regel 

5 Wochenstunden 

Anmerkungen: 

5 6 
27-29 28-30 

4-5 4-5 
2-3 4-5 

4-5 4-5 
2~3 4-5 

5-6 4-6 
~ -

- -
4-5 3-5 

2 2 
2-4 2-4 
- - "" .... , 

7 8 9 10 Gesamtwochen-
29-31 29~31 30-32 30-32 stunden 

. -- 179 

4~5 4-5 3-4 3-4 22-24 
4-5 4-5 3~5 4-5 22-24 

4-5 3~4 3-4 3-4 21-23 
2-3 4~5 5-6 4-5 22-24 

4-5 3-4 3-4 3-4 22-24 
4~5 4-5 3-4 3-4 14-15 

- - - - -
2-4 2-3 2-3 2-3 17-19 

2 2 2 2 12 
2-4 2-4 2-4 2-4 17~19 

- - 3-4 3-4 6-8 • _. __ .n __ 

*) Die Wochenstundenzahl in den Klassen Sund 6 beträgt jeweils in der Regel 28, in den 
Klassen 7 bis 10 jeweils in der Regel 30. 

\) Die Fächer im Lernbereich Gesellschaftslehre werden - bezogen auf die gesamte Sekundarstu­
fe I - gleichgewichtig unterrichtet, und zwar -
das Fach Geschichte in den Klassen 6, 7, 9 und 10, 
das Fach Erdkunde in den Klassen Sund 7 bis 9, 
das Fach Politik in den Klassen 6, 8 und 10. Falls der Lernbereich in Klasse S dreistündig 
erteilt wird, entfällt I Stunde auf das Fach Politik. 

2) Das Fach Biologie wird in den Klassen S bis 7 n, 8 und 9, 
das Fach Physik in den Klassen 6 und 8 bis 10, 
das Fach Chemie in den Klassen 7, 9 und 10 unterrichtet. 

3) Inhalte der Fächer Technik, Wirtschaft werden in den Lernbereichen Naturwissenschaften 
(Technik) und Gesellschaftslehre (Wirtschaft) sowie im Wahlpflichtunterricht berücksichtigt. 

4) Neben Kunst kann in den Klassen Sund 6 auch Textilgestaltung zur Wahl angeboten werden. 
In den Klassen 7 bis 10 werden Kunst und Musik in jährlichem oder halbjährlichem Wechsel 
unterrichtet. 
Sind für die Fächer Kunst und Musik in den Klassen 7 bis 10 3 Wochenstunden vorgesehen, 
kann auch folgende Stundenaufteilung erfolgen: 
Im I. Halbjahr 2 Stunden Kunst und I Stunde Musik, im 2. Halbjahr 2 Stunden Musik und 1 
Stunde Kunst. Die Fächerfolge kann auch umgekehrt sein. 

S) Die Gestaltung des Wahlpflichtunterrichts 11 wird gesondert geregelt (s. BASS 13-25 Nr. 8). 
Das Angebot der dritten Fremdsprache umfasst jeweils 4 Wochenstunden, die übrigen 
Anllebote im Wahlpflichtunterricht 11 3 Wochenstunden. 
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Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Gesamtschule -

Klasse 
Wochenstundenrahmen*) 

Lernbereich/Fach 
Deutsch 
Gesellschaftslehre I) 

Geschichte. Erkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften I) 

Biologie. Pbysik. Chemie 
Englisch 
Arbeitslehre I) 

Technik. Wirtschaft. 
Hauswirtschaft 

Kunst. Musik. Textil-
gestaltung I) 
Religionslehre 
Sport 
Wahlpflichtunterricht I 2) 
Wahlpflichtunterrtcht II 3) 
z iit7l'i'h: US le 

Muttersprachlicher Unterricht 
Im Umfang von in der Regel 
5 Wochenstunden 

Anmerkungen: 

5 6-

27-29 28:30 

4-5 4-5 
3-5 2-4 

4-5 4-5 
2-3 3-5 

5-6 5-6 
2-3 2-3 

2-4 2-4 

2 2 
2-4 2-4 
- -
- -

7 8 9 10 
29-3 i 29-31 30-32 30-32 

4-5 4-5 3-4 3-5 
3-5 3-5 2-4 2-4 

4-5 3-4 4-5 3-5 
2-3 4-5 4-S 4-5 

4-5 3-5 3-4 3-4 
2-3 2-3 2-3 2-3 

2-4 2-4 2-4 2-4 

2 2 2 2 
2-4 2-4 2-4 2-4 
3-5 3-5 3-4 3-4 

- - 2-4 2-4 
~ . .. 

Anlage 4 

Gesamtwochen-
stunden 

179 

22-24 
16-20 

22-24 
19-22 

23-25 
12-13 

14-18 

12 
17-19 
12-16 
4-8 

.. 

*) Die Wochenstundenzahl in den Klassen 5 und 6 beträgt jeweils in der Regel 28, in den 
Klassen 7 bis 10 jeweils in der Regel 30. 

1) Die Zusammenfassung von Einzelfächern in Lembereichen soll die Möglichkeit für fächerüber­
greifenden und/oder projel::torientierten Unterricht bzw. für die Epochalisierung von Unterricht 
eröffnen. Die Einzelfächer der Lembereiche werden gleichgewichtig berücksichtillt. Nähere 
Einzelheiten sind in den Lehrplänen der LembereichelF ächer gerellelt. 

2) Für die zweite Fremdsprache sind über die Klassen 7 bis 10 mindestens 14 Wochenstunden 
vorzusehen. 

3) Das Angebot der zweiten bzw. dritten Fremdsprache umfasst in den Klassen 9 und 10 jeweils 
4 Wochenstunden. 

-; .. ~ 
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Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Aufbaurealschule -

- _ .. . .. __ ... ... ... 
Klasse ........... ... ~~ ... 
Wochenstundenrahmen*) 

.. _ .. -

LernbereichIFach 
Deutsch 
Gesellschaftslehre 1) 

Geschieht •• Erkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften 1) 

Biologie. Physik. Chemie 
Englisch 
Technik. Wirtschaft. 
Hauswirtschaft 2) 
Kunst. Musik. Textil-
gestaltung 1) 

Religionslehre 
Sport 
Wahlpflichtuntenicht I 3) 
Wahh>.flichtuntenicht 11 

-zusatzhch: 
Muttersprachlicber Untenicht 
im Umfang von in der Regel 
5 Wochenstunden 

Anmerkungen: 

... .. .. 
7 8. 

29-31 29-31 

.. 

4-5 4-5 
4-5 4-5 

4-5 4-5 
3-5 3-5 

4-5 4-5 
- -

2-4 2-4 

2 2 
2-4 2-4 
3-4 3-4 

- -

.... , .......... .. ... .... ~., .... , , .. , ... "f''''''': ...... , ... ,: .... ":T'~ ... .. ·"":·.~'1 ....... , .... , .. , ... 
9 10 Gesamtwochen-

30-32 30-32 stunden 
122 .- ._-

4-5 3-4 15-17 

3-4 3-5 14-17 

3-4 4-5 15-17 
3-4 3-4 14-17 

4-5 3-4 15-17 
- - -

2-4 2-4 9-13 

2 2 8 
2-4 2-4 11-13 
3-4 3-4 12-14 

.2-3 . 2-3 .. ... 4-6 .. . ". 

*) Die Wochenstundenzahl in den Klassen 7 bis 10 beträgt jeweils in der Regel 30. 

Anlage 5 

I) Innerhalb der Lembereiche sind die einzelnen Fächer gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
2) Die Fächer Technik und Hauswirtschaft werden im Wahlpflichtunterricht berücksichtigt, Inhalte 

des Faches Wirtschaft im Lembereich Gesellschaftslehre sowie Im Wahlpflichtunterricht. 
3) Für die zweite Fremdsprache sind über die Klassen 7 bis 10 14 Wochenstunden vorzusehen. 

Die Gestaltung des Wahlpflichtunterrichts in den Klassen 7 bis 10 wird gesondert geregelt. 
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Stunden tafeln für die Sekundarstufe I - Aufbaugymnasium -

Klasse 
Wochenstundenrahmen 

~ ... 

LembereichlFach 
Deutsch 
Gesellschaftslehre 1) 

Geschichte. Erkunde. 
Politik 

Mathematik 
Naturwissenschaften 1) 

Biologie. Physik. Chemie 
Fremdsprachen 

1. Fremdsprache 
2. Fremdsprache 

Musik. Kunst 1) 

Religionslehre 

Sport 
Wahlpflichtbereich 2) 
zus3fjrlich: " 

Muttersprachlicher Unterricht 
im Umfang von in der Rege! 
5 Wochenstunden 

Anmerkungen: 

7 8 
29-31 29-31 

4-6 3-5 
3-5 3-5 

4-6 3-5 
3-4 3-4 

4-6 4-5 
- 4 

2-3 2-3 

2 2 
2-4 2-4 

- -.. ,,-,., '-,."-

9 10 Oesamtwochen-
30-32 30-32 stunden 

122 
. 

3-4 3-4 14-16 
3-5 3-5 14-16 

3-4 3-4 13-15 
3-4 3-4 13-15 

3-4 3-4 15-16 
4 4 12 

2 2 8-10 

2 2 8 

2-4 2-4 10-14 
3 3 6 

, ,~ 

" '. ...: ,~-" -, .- -

Anlage 6 

1) Für die Auf teilung der Fächer in den Lernbereichen Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften 
und Musik, Kunst gelten grundsätzlich die Regelungen für das Gymnasium. 

2) Die Gestaltung des Wahlpflichtbereichs [[ wird gesondert geregelt (s. BASS 13-25 Nr. 8). 
Eine dritte Fremdsprache kann im Wahlpflichtbereich nicht gewählt werden; eine entsprechende 
Wahlmöglichkeit besteht für die Schülerinnen und Schüler eines Aufbaugymnasiums allerdings 
zum Beginn der Jahrgangsstufe 11. 

- GV. NW. 1998 S. 632. 
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231 
.. Zweite Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
zur Durchführung des Baugesetzbuches 

Vom 20. Oktober 1998 

Aufgrund der §§ 36, 46 Abs. 2, 80 Abs. 3 Satz 1, 203 Abs. 3 
und 212 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 
(BGBl. I S. 2141, 1998 I S.137), des § 36 Abs. 2 Satz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmaebung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Januar 1998 (BGBl. 
I S. 164, 187), und des § 5 Abs. 2 bis 4 des Landesorgani­
sationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S, 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. 
S. 136), aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorgani­
sationsgesetzes insoweit nach Anhörung des Ausschusses 
für Städtebau und Wohnungswesen des Landtags, wird 
verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbu­
ches vom 7. Juli 1987 (GV. NW. S. 220), geändert durch 
Verordnung vom 11. Mai 1993 (GV. NW. S. 294), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 
Höhere Verwaltungsbehörde 

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des Baugesetz­
buches (BauGB) ist in den Fällen des § 36 Abs. 1 
Satz 4 in Verbindung mit § 35 Abs. 2 und 4 BauGB die 
obere Bauaufsichtsbehörde (§ 60 Ahs. 1 Nr. 2 der 
Landesbauordnung - BauD NW -), im Übrigen die 
Bezirksregierung ... 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 
Weitere Zuständigkeitsregelungen 

(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde 

- für die Zustimmung zur Verlängerung einer Verän­
derungssperre nach § 17 Ahs. 2 BauGB, 

- für die Zustimmung zu einer auf den Zeitraum der 
mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde be­
schränkten Kosten- und Finanzierungsübersicht 
nach § 149 Abs. 4 BauGB, 

- für die Bestätigung als Sanierungsträger nach § 158 
Abs. 3 BauGB, 

- für die Bestätigung als Entwicklungsträger nach 
§ 167 Abs. 1 in Verbindung mit § 158 Abs. 3 BauGB, 

- für die Erteilung von Bewilligungen von Städte­
bauförderungsmitteln für städtebauliche Sanie­
rungsmaßnahmen nach § 164a BauGB und für 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach 
§ 169 Abs. 1 Nr. 9 in Verbindung mit § 164a BauGB. 

(2) Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs­
widrigkeiten nach § 213 Abs. 1 BauGB sind die 
unteren Bauaufsichtsbehärden (§ 60 Abs.l Nr. 3 BauO 
NW) zuständig. 

(3) Für die Ersetzung des rechtswidrig versagten 
Einvernehmens nach § 36 Abs, 2 Satz 3 BauGB gelten 
die §§ 117, 119, 120 und 123 der Gemeindeordnung NW 
(GO NW), soweit keine spezialgesetzliche Regelung 
erfolgt. " 

3. § 2a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Absatz 1 gilt niebt für 

1. Vorhaben in Teilen des Außenbereichs, für die ein 
einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) mit 
Festsetzungen mindestens über die Art und das 
Maß der zulässigen baulichen Nutzung besteht, 

2. notwendige Stellplätze und Garagen (§ 51 Abs. 1 
BauD NW) für zugelassene oder rechtmäßig beste­
hende bauliche Anlagen, 

3. haustechnische Anlagen nach §§ 39, 42 bis 47 BauO 
NW auf bebauten Grundstücken, 

4. eingeschossige untergeordnete Nebenanlagen i. S. 
des § 14 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
von höchstens 30 qm Grundfläche zu vorhandenen 
Wohngebäuden, 

5. Vorhaben nach § 35 Abs. 4 Nr, 4 BauGB, 

6. Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung nach 
§ 35 Abs. 6 BauGB, in der nähere Bestimmungen 
über die Zulässigkeit getroffen werden, 

7. die Erweiterung vorhandener Gebäude Um rucht 
mehr als 20% ihrer Geschossfläche, höchstens 
jedoch um nicht mehr als 200 qm dieser Fläche, 

8. Vorhaben, für die ein Vorbescheid (§ 71 BauO NW) 
mit Zustimmung der höheren Venvaltungsbehörde 
erteilt worden ist, sofern die Bindungswirkung 
nach § 71 Abs. 1 Satz 2 BauO NW noch besteht, 

9. die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer unter 
Anwendung der Nummern 1 bis 7 erteilten Geneh­
migung oder eines Vorbescheides (§ 77 Bauü NW)." 

4. Die Überschrift des 2. Abschnittes erhält folgende 
Fassung: 

"Bodenordnungsverfahren ". 

5. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Bestellung des Umlegungsausschusses" 

b) In Satz 2 wird nach den Wörtern "der 'Gmlegungs­
stelle" der Klammerzusatz ,,(§ 46 Abs. 1 BauGB)" 
eingefügt. 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Der Umlegungsausschuss besteht aus fünf 
Mitgliedern einschließlich der oder des Vorsitzen­
den. Die oder der Vorsitzende muss die Befähigung 
zum Richteramt oder zwn höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst, ein Mitglied die Befähigung 
zum höheren vermessungstechnischen Verwal­
tungsdienst besitzen oder als Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieurin oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur in Nordrhein-Westfalen 
nach den §§ 3 bis 5 oder 22 der Berufsordnung 
(ÖbVermlng BO NW) vom 15. Dezember 1992 
(GV, NW. S, 524), geändert durch Gesetz vom 
22. November 1994 (GV. NW. S. 1058), zugelassen 
und ein Mitglied Sachverständige oder Sachver­
ständiger für die Ermittlung von Grundstückswer­
ten sein; diese Personen dürfen nicht Mitglied des 
Rates der Gemeinde sein oder in einem Dienst­
oder Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde stehen. 
Die beiden übrigen Mitglieder müssen dem Rat der 
Gemeinde angehören." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Für jedes Mitglied des Umlegungsausschusses 
sind eine oder mehrere Personen als Vertretung zu 
bestellen, die dieselben Voraussetzungen wie das 
vertretene Mitglied erfüllen müssen," 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die aus den Mitgliedern des Rates der Ge­
meinde zu bestellenden Mitglieder des Umle­
gungsausschusses bleiben im Amt, bis der neu 
gewählte Rat ihre Nachfolge geregelt hat, Die 
Amtsdauer der nach Inkrafttreten dieser Verord­
nung bestellten übrigen Mitglieder des Umle­
gungsausschusses beträgt fünf Jahre. Die Wieder­
bestellung ist zulässig, j, 
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b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Diese und die übrigen Mitglieder des Umlegungs­
ausschusses bleiben im Amt, bis der Rat der neuen 
Gemeinde ihre Nachfolge geregelt hat." 

8. In § 7 Satz 1 wird nach dem Wort "vorbereitet" der 
Klammerzusatz ,,(§ 46 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)" einge­
fügt. 

9. In § 8 werden die Wörter ,,§§ 80 ff." durch die Wörter 
"den §§ 80 bis 84" ersetzt. 

10. In § 11 Satz 2 wird das Wort "unbefugt" durch die 
Wörter "außerhalb ihrer Tätigkeit im Umlegungsaus­
schuss" ersetzt. 

11. In § 12 wird das Wort "vom" durch die Wörter "von 
der Bürgermeisterin oder dem" ersetzt. 

12. Die Überschrift ,,3. Abschnitt" und die überschrift 
"Vorverfahren" dieses Abschnitts werden gestrichen. 

13. § 14 erhält folgende Fassung: 

,,§ 14 
Vorverfahren 

Ein nach dem Vierten Teil des Ersten Kapitels des 
BauGB erlassener Verwaltungsakt kann durch An­
trag auf gerichtliche Entscheidung erst angefochten 
werden, nachdem seine Rechtmäßigkeit und Zweck­
mäßigkeit in einem Vorverfahren nachgeprüft wor­
den sind. Die Vorschriften der §§ 68 bis 73, 75, 80 und 
80a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gelten 
entsprechend. I, 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter "dem 
Regierungspräsidenten" durch die Wörter "der 
Bezirksregierung" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
.. (2) Der Obere Umlegungsausschuss besteht aus 
der oder dem Vorsitzenden mit der Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst. einer oder einem Sachverstän­
digen für die Ermittlung von Grundstückswerten 
und einem Mitglied, das die Befähigung zum 
höheren vennessungstechnischen Verwaltungs­
dienst besitzt oder als Öffentlich bestellte Vennes­
sungsingenieurin oder Öffentlich bestellter Ver­
messungsingenieur in Nordrhein-Westfalen nach 
den §§ 3 bis 5 oder 22 ObVerrnlng BO NW 
zugelassen ist. Die Mitglieder werden von der 
Bezirksregierung für einen Zeitraum von zwei 
Jahren bestellt. 

e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) Die Vorschriften der §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 1 Satz 3 
und der §§ 6, 9 und 11 sind auf den Oberen 
Umlegungsausschuss entsprechend anzuwenden. 
Die Mitglieder des Oberen Umlegungsausschusses 
werden durch die Regierungspräsidentin oder den 
Regierungspräsidenten verpflichtet." 

d) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Die Mitglieder des Oberen Umlegungsausschus­
ses erhalten Reisekostenvergütung entsprechend 
§ 8 Landesreisekostengesetz vom 1. Juli 1974 (GV. 
NW. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Juli 1993 (GV. NW. S. 464), in Höhe der Sätze der 
Reisekostenstufe B." 

15. In § 16 werden die Wörter "dem RegierungspTäsiden­
ten l

' durch die Wörter .,der Bezirksregierung" ersetzt. 

16. Die Überscluift ,,4. Abschnitt" wird durch die über­
schrift ,,3. Abschnitt" ersetzt. 

17. In § 17 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter "mit 
Ausnahme des § 3" gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Oktober 1998 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wollgang Clement 

Der Minister für Bauen und Wohnen 

Michael Vesper 

- GV. NW. 1998 S. 645. 

311 
Verordnung 

über die Ermächtigung des Ministeriums 
für Inneres und Justiz 

zum Erlass von Bechtsverordnungen 
nach § 8 Abs. 4 des Gesetzes zur Umstellung 

von Schuldverschreibungen auf Euro 
Vom 3. November 1998 

Aufgrund des § 8 Abs. 4 Satz 4 des Gesetzes zur 
Umstellung von Schuldverschreibungen auf Euro (Arti­
kel 6 des Euro-Einführungsgesetzes vom 9. Juni 1998 -
BGBl. I S. 1242, 1250 -) wird verordnet: 

§1 
Die Ennäehtigung der Landesregierung, durch Rechts­

verordnung die Entscheidungen über Anfechtungsklagen 
für die Bezirke mehrerer LandgeriChte einem Landge­
richt zuzuweisen, wird auf das Ministerium für Inneres 
und Justiz übertragen. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

Düsseldorf, den 3. November 1998 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 

641 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang element 

Der Minister für Inneres und Justiz 

Fritz Behrens 

- GV. NW. 1998 S. 646. 

.. Zweite Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Neuregelung von Zinsvergtinstigungen 
bei mit öffentlichen Mitteln und mit 

Wohnungsfürsorgemitteln geförderte Miet­
und Genossenschaftswohnungen (2. ZinsVO) 

Vom 3. November 1998 

Aufgrund des § 18a Abs. 1,2,3 und 6 des Wohnungsbin­
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 1994 (BGBI. I S. 2166) und des § 87 a Abs. 5 
Satz 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBI I 
S. 2137), zuletzt geändert am 6. Dezember 1997 (BGBI I 
S. 2970), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Neuregelung von Zinsvergün­
stigungen bei mit öffentlichen Mitteln und Wohnungsfür-
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sorgemitteln geförderte Miet- und Genossenschaftswoh­
nungen vom 22. September 1982 (GV. NW. S. 614), 
geändert durch Verordnung vom 12. März 1996 (GV. NW. 
S. 111) wird wie folgt geändert: 

L Die Verzinsung nach Maßgabe des § 2 a wird vom 
1. Juli bis 31. Dezember 1998 ausgesetzt 

2. § 2 a Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

,,3. Zum 1. Januar 1999 und jeweils zum 1. Januar der 
Folgejahre wird der Zinssatz um einen Betrag erhöht, 
der einer Erhöhung der Durchschnittsmiete für die 
Miet- und Genossenschaftswohnungen eines Gebäudes 
oder einer Wirtschaftseinheit um nicht mehr als 0,10 
Deutsche Mark je Quadratmeter Wohnfläche zuzüg­
lich des sich aus der Zinserhöhung ergebenden Miet­
ausfall wagnis im Monat entspricht (Kappungsbetrag). 
Diese Erhöhungen sind solange vorzunehmen, bis der 
vertragliche Darlehenszinssatz von 6 v.H. erreicht ist." 

Artikel Il 

Artikel I Nr. 1 tritt mit WirklUlg vom 1 Juli 1998, Arti­
kel I Nr. 2 am L Januar 1999 in Kraft. 

Düsseldorf, den 3. November 1998 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

77 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wollgang Clement 

Der Minister für Bauen und Wohnen 

Michael Vesper 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1998 S. 646. 

Verordnung 
zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 

der Richtlinie 91/676/EWG des Rates 
vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer 

vor Verunreinigungen durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen -

ABI. EG Nr. L 375 S. 1 - (JGS-AnlagenV)') 
Vom 13. November 1998 

Auf Grund des § 2 ades Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - L\VG) in der 
FasslUlg der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NW. S. 926) wird verordnet: 

§ 1 
Zweck und Geltungsbereich der VerordnlUlg 

Zweck dieser Verordnung ist die Umsetzung der Arti­
ke14 und 5 der Richtlinie 9116761EWG. Diese Verordnung 
gilt für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften im Sinne des § 19 g Abs. 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und für ortsfeste 
Anlagen zum Lagern von Festmist (JOS-Anlagen). 

§ 2 
Grundsatzanforderungen 

(2) Unrnchtheiten aller Anlagenteile, die mit den in 
JGS-Anlagen vorhandenen Stoffen in Berühnmg stehen, 
müssen erkennbar sein. 

§ 3 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik, 

besondere Anforderungen 
(1) Die Anforderungen an Anlagen nach § 1 richten sich 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Als 
allgemein anerkannte Regel der Technik gelten in:sbeson­
dere die technischen Vorschriften und Baubestimmun­
gen, die durch öffentliche Bekanntmachung eingeführt 
sind; bei der Bekanntmachung kann die Wiedergabe des 
Inhaltes der technischen Vorschriften und Baubestim­
mungen durch einen Hinweis auf ihre Fundstelle ersetzt 
werden. Als allgemein anerkannte Regel der Technik 
nach Satz 1 gelten auch gleichwertige Baubestimmungen 
und technische Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft oder anderer Vertragsstaa­
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum, sofern mit ihnen das geforderte Sicherheitsniveau 
gleichennaßen und dauerhaft erreicht wird. 

(2) Besondere Anforderungen an die Bauweise über die 
in Absatz 1 genannten hinaus und an das Fassungsvermö­
gen der Anlagen nach § 1 ergeben sich aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung~ für die Gleichwertigkeit gilt Absatz 1 
Satz 3 entsprechend. 

§4 
Anforderungen an Anlagen in Schutz­

und Überschwemmungsgebieten 

(1) In der Schutzzone I (Fassungsbereich) und in der 
Schutzzone II (engere Schutzzone) von Schutzgebieten 
sind Anlagen nach § 1 unzulässig. In Schutzzone II von 
Wasserschutzgebieten für Oberflächengewässel' kann die 
zuständige Bebörde auf Antrag Befreiungen von diesem 
Verbot erteilen, wenn das Verbot zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führt und die Abweichung mit den 
Belangen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des 
Gewässerschutzes, vereinbar ist. 

(2) In der Schutzzone III (weitere Zone) von Schutzge­
bieten sind Anlagen nach § 1 zulässig, wenn sie den 
Anforderungen des Anhanges zu § 3 für die Errichtung 
von Anlagen in Schutzgebieten entsprechen. 

(3) Anlagen nach § 1 dürfen in Überschwemmungsge­
bieten nur eingebaut, errichtet oder verwendet werden, 
wenn 

1. Anlagen und Anlagenteile so gesichert sind, daß sie bei 
Hochwasser nicht aufschwimmen odEr ihre Lage ver­
ändern und 

2. Anlagen und Anlagenteile so aufgestellt sind, daß bei 
Hochwasser kein Wasser in die Anlagen eindringen 
kann und eine mechanische Beschädigung, z. B. durch 
Treibgut oder Eisstau, ausgeschlossen ist. 

(4) Schutzgebiete im Sinne dieser Verordnung sind 

1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nm. 1 und 2 
WHG; ist die Schutzzone III unterteilt, so gilt als 
Schutzgebiet nur deren innerer Bereich; 

2. Heilquellenschutzgebiete nach § 16 L WG; 
3. Gebiete, für die eine Veränderungssperre zur Siche­

rung von Planungen für Vorhaben der Wassergewin­
nung nach § 36a Abs. 1 WHG erlassen ist. 

(5) Überschwemmungsgebiete im Sinne dieser Verord-
nung sind Gebiete, die als Überschwemmungsgebiet nach 
§ 112 LVlG durch Rechtsverordnung der zuständigen 
Behörde festgesetzt sind oder als festgesetzt gelten und 
Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen 
im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 WHG. 

(6) Weitergehende Anforderungen oder Beschränkun­
gen lUld Ausnahmen durch Anordnungen oder Verord­
nungen, die Schutzgebiete gemäß Absatz 4 und über­
schwemmungsgebiete gemäß Absatz 5 betreffen, bleiben 

(1) JGS-Anlagen müssen so beschaffen sein und betrie­
ben werden, daß in timen vorhandene wassergefährdende 
Stoffe nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsi­
cher und gegen die zu erwartenden mechanischen und 
chemischen Einflüsse hinreichend beständig sein. 

.. .... _;;u~n::;J:~~.;;~~.h~.rt"".;,,: .. ~~~ __ ~=~_=~~_~ ... " .. ~ ... ~ ... __ .. ~ .. __ =.~~= ... ""~~ 
1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 22. Juni 1998 übet ein Informationsverfah­
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABt. EG 
Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie des Europl!.ischen 
Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABt. EG Nt. L 217 S. 18), sind 
beachtet worden. 

§ 5 
Eigenüberwachung 

Der Betreiber einer Anlage nach § 1 hat deren ord­
nungsgemäßen Betrieb und Dichtheit zu überwachen. 
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Ergibt die Füllstandskontrolle oder die Kontrolle des 
baulichen Zustandes der Anlage einen Verdacht auf 
Undichtigkeiten, sind unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen vorzunehmen, um ein Austreten der Stoffe 
zu verhindern. 

§ 6 
Bestehende Anlagen 

(1) Werden durch diese Verordnung für Anlagen, die bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bereits eingebaut oder 
aufgestellt waren (bestehende Anlagen), Anforderungen 
an die Bauweise neu begründet oder verschärft, 50 gelten 
sie erst aufgrund einer Anordnung der zuständigen 
Behörde. 

(2) In einer Anordnung nach Absatz 1 kann nicht 
verlangt werden, daß rechtmäßig bestehende oder Anla­
gen, mit deren Errichtung begunnen wurde, stillgelegt 
oder beseitigt werden. 

(3) Die Anforderungen an das Fassungsvennögen ge­
mäß Nummer 4 des Anhangs zu § 3 dieser Verordnung 
sind bis zum 31. Dezember 1999 zu erfüllen. 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. November 1998 

Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Vlcstfalen 

Bärbel Höhn 

Anhang zu § 3 

Vorbemerkung 

Die besonderen Anforderungen an die Bauweise und 
das Fassungsvennögen der Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, Silagesickersäften und für 
ortsfeste Anlagen zum Lagern von Festmist richten sich 
nach folgenden Festsetzungen. Diese Anforderungen ge­
hen den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
den Grundsatzanforderungen nach § 2 der Verordnung 
vor. 

1. Anforderungen an die Bauweise 

Die Anforderungen an die Bauweise der Anlagen zum 
Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silage­
sickersäften ergeben sich für Bemessung, Ausführung 
und Beschaffenheit aus DIN 11 622, Teil 1-4') einschl. 
der zugehörigen Beiblätter. 

2. Anforderungen an Sammel- und Abfülleinrichtungen 

2.1 Rohrleitungen 
Rohrleitungen müssen aus korrosionsbeständigem 
Material bestehen. Die Rücklaufleitung vom Lager­
behälter zur Vorgrube oder zur Pumpstation muß zur 

sicheren Absperrung mit 2 Schiebern versehen sein. 
Einer davon soll ein Schnellschlußschieber sein. 

2.2 Schieber und Pumpen 
Für Schieber in Rücklaufleitungen ist DIN 11 8323

) zu 
beachten. Schieber und Pumpen müssen leicht zu­
gänglich sein. Sie sind über einer wasserundurchläs­
sigen Fläche anzuordnen. 

2.3 Vorgruben, Gerinne und Kanäle 
Vorgruben, Gerinne und Kanäle müssen wasserun­
durchlässig hergestellt werden. 

2.4 Abfüllplätze 
Plätze, auf denen Jauche oder Gülle abgefüllt wird, 
müssen wasserundurchlässig befestigt sein. Nieder­
schlagswasser ist in die Vorgrube, Jauchegrube oder 
in die Pumpstation der Abfülleinrichtungen einzulei­
ten. 

3. Lagerung von Festmist 
3.1 Anlagen zum Lagern von Festmist sind mit einer 

dichten und wasserundurchlässigen Bodenplatte zu 
versehen. Zur Ableitung der Jauche ist die Boden­
platte seitlich einzufassen und gegen das Eindringen 
von Oberflächenwasser aus dem umgebenden Ge­
lände zu schützen, 

3.2 Sofern eine Ableitung der Jauche in eine vorhandene 
Jauche- oder Güllegrube nicht möglich ist, ist sie 
gesondert zu sammeln. 

4. Anforderungen an das Fassungsvermögen 
Das Fassungsvermögen der Anlagen muß auf die 
Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betrie­
bes und des Gewässerschutzes abgestimmt sein. Das 
Fassungsvermögen muß größer sein als die erforderli­
che Kapazität während des längsten Zeitraumes, in 
dem das Ausbringen auf landwirtschaftliche Flächen 
verboten ist, es sei denn, der zuständigen Behörde 
gegenüber kann nachgewiesen werden, daß die das 
gegebene Fassungsvennögen übersteigende Menge 
umweltgerecht entsorgt wird. Eine ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche Verwertung oder Ausbringung 
des Inhaltes nach der Düngeverordnung vom 26. 
Januar 1996 (EGBL I S. 118) muß gewährleistet sein. 

Bei offenen Behältern ist ein Mindestfreibord sowie 
ein Sicherheitszuschlag für Niederschlagswasser an 
jeder Stelle einzuhalten, 

5. Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten 

Anlagen in Schutzgebieten nach § 4 Abs. 4 sind 
zusätzlich zu den vorstehenden Anforderungen mit 
Leckageerkennungseinrichtungen auszurüsten. 

- GV. NW. 1998 S. 647. 

l) DIN 11 622 Gärfuttersilas; Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit; 
Gärfuttersilas und Güllebehälter aus Stahlbeton, Stahlbetanfertigteilen, 
Betonfarmsteinen und Betonschalungssteinen Ausgabe 7/M. 

) DlN 11 832 landwirtschaftliche Haftechnik, Annaturen für Flüssigmist, 
Schh~ber für statische Drücke bis max. 1 bar, Ausgabe 11/90. 
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